
 

Wahlausschuss 12.09.2024 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 

der X/1. Sitzung 
 

Wahlausschuss der Stadt Schmallenberg 
 
 
Sitzungstermin: Donnerstag, 12. September 2024 
Sitzungsbeginn: 16:15 Uhr 
Sitzungsende: 16:25 Uhr 
Sitzungsort: Kleiner Saal der Stadthalle in Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6 

 
 
Anwesende: 

Vorsitzender 
Bürgermeister Burkhard König  

Beisitzer 
Dietmar Albers  

Guido Altenhoff  

Marco Guntermann  

Jürgen Meyer  

Bernd Schrewe  

Andreas Schulte  

Hubert Stratmann  

Stefan Vollmer  

Dietmar Weber  

Von der Verwaltung 
Stadtangestellter Berthold Vogt zugleich als Schriftführer 

Entschuldigt fehlen 
Horst Broeske sowie dessen Vertreter Günter Schütte 

 
 
 
Bürgermeister König eröffnet die Sitzung. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass 
zur Sitzung frist- und formgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig ist. 
 
Anschließend verpflichtet Bürgermeister König die Beisitzer zur unparteiischen 
Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis 
unterliegenden Angelegenheiten. Er weist die Mitglieder des Wahlausschusses darauf hin, 
dass sie nach § 6 Abs. 3 KWahlO nicht gehindert sind, an einer Entscheidung mitzuwirken, 
die sich auf ihre Wahl oder Bewerbung erstreckt. 
 
Bürgermeister König teilt mit, dass für die Sitzungen des Wahlausschusses ein Schriftführer 
zu bestellen ist. Der Wahlausschuss bestellt einstimmig bis auf Widerruf für seine Sitzungen 
die Stadtangestellte Anne Baumeister und für den Verhinderungsfall die Stadtangestellte 
Frederike Spaggiari und den Stadtangestellten Berthold Vogt als Schriftführerinnen bzw. 
Schriftführer.  
 
Änderungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor. Damit stellt der Wahlausschuss 
folgende Tagesordnung fest: 
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ÖFFENTLICHER TEIL Vorlage: 

 
1. 

 
Kommunalwahl 2025 
– Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke 

 
X/1036 

 
 

ÖFFENTLICHER TEIL 
  

 
TOP  1 

 
Kommunalwahl 2025 
– Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke X/1036 

 
Bürgermeister König erläutert die Vorlage.  
 
Ergänzend zur Vorlage teilt er mit, dass nach dem  Entwurf zur Änderung der 
Kommunalwahlordnung in § 2 neu eine Dokumentationspflicht des Wahlausschusses bei der 
Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke vorgesehen ist. Danach hat der Wahlausschuss 
die tragenden Erwägungen für die Einteilung der Wahlbezirke transparent und nachvollziehbar 
zu dokumentieren; ab einer Abweichung von mehr als 15 vom Hundert der durchschnittlichen 
Wahlbezirksgröße sind die hierfür herangezogenen verfassungslegitimen 
Rechtfertigungsgründe zu erläutern. Aus Gründen der Rechtssicherheit der Ratswahl sollte im  
Protokoll des Wahlausschusses die Begründungen für eine Abweichung von der 
durchschnittlichen Anzahl der Wahlberechtigten in den Wahlbezirken bei denen die 
Abweichung mehr als 15 vom Hundert nach oben oder unten beträgt entsprechend  auch 
dokumentiert werden. Aus diesem Grunde sollte der in der Vorlage X/1036 aufgenommene 
Beschlussvorschlag entsprechend erweitert werden  
 
Der Wahlausschuss beschließt einstimmig, zur Kommunalwahl 2025 die bisherige, zur 
Kommunalwahl 2020 vorgenommene Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke mit 
folgenden Änderungen beizubehalten: 
 

- der Stadtteil Obringhausen wird vom Wahlbezirk 12 Wormbach/Lenne/Felbecke neu 
dem Wahlbezirk 07 Schmallenberg/Oberstadt links zugeordnet  

- die Straße Mothmecke wird aus dem Wahlbezirk 16 Bad Fredeburg/Oberstadt dem 
Wahlbezirk 17 Bad Fredeburg/Altstadt zugeordnet,  

- die Straße Am Kurhaus wird aus dem Wahlbezirk Bad Fredeburg/Altstadt dem 
Wahlbezirk 16 Bad Fredeburg/Oberstadt zugeordnet und  

- die Straßen Im Ohle, Bergknappenweg und Robbecker Weg werden vom Wahlbezirk 
17 Bad Fredeburg/Altstadt dem Wahlbezirk 18 Bad Fredeburg/Unterstadt zugewiesen. 

 
Ebenso stimmt der Wahlausschuss einstimmig der in der Vorlage aufgeführten Begründung 
für eine Abweichung von der durchschnittlichen Anzahl der Wahlberechtigten in begründeten 
Ausnahmefällen zur Wahrung räumlicher Zusammenhänge oder zur Rücksichtnahme auf 
gewachsene Ortsstrukturen in den Wahlbezirken 01 Fleckenberg, 04 Westfeld/Nordenau, 05 
Oberkirchen, 12 Wormbach/Lenne/Felbecke und 13 Berghausen/Arpe/Bracht zu.  
 
Die Einteilung der Wahlbezirke ergibt sich aus Anlage 2 zur Vorlage.   
 

 
 
    
Burkhard König Berthold Vogt 
Ausschussvorsitzender Schriftführer 


